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Tagesordnung des Bau- und Stadtplanungsausschusses am 
25.04.2022, um 16.00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses 
 
Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 1.   Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 04.04.2022  
  
 2.   Bekanntgaben  
  
 2.1.   Bekanntgabe Vergabeergebnisse zur Generalsanierung Mangoldschule  
  
 3.   Bauanträge  
  
 3.1.   Befreiung, BV-Nr. 33/2022, Tekturplanung: Änderung der Lage und der Größe 

vom Carport, Änderung der Größe und der Höhe des Wohnhauses, Beseiti-
gung eines Stellplatzes, Fl.Nr. 2463, Gem. Donauwörth, Benno-Benedicter-
Straße 39  

  
 3.2.   Abweichung von der Satzung über die Gestaltung baulicher Anlagen im Alt-

stadtbereich, BV 112/2022, Errichtung einer Photovoltaikanlage, Flurnummer 
662, Gemarkung Donauwörth, Berger Vorstadt 13.  

  
 3.3.   Bauantrag BV 40/2022 Nutzungsänderung von Gewerberäumen zu Wohnräu-

men sowie Anbau von Balkonen , Fl.Nr. 250 und 251 Gemarkung Donauwörth, 
Reichsstraße 20 + 22 und Sonnenstraße 14  

  
 3.4.   Bauantrag BV 97/2022 Nutzungsänderung von Verkaufsflächen zu Büros im 1. 

Obergeschoß, Fl.Nr. 308 und 309/1 Gemarkung Donauwörth, Reichsstraße 39 
+ 41  

  
 4.   Erweiterung Parkhaus am Bahnhof West - Baumeisterarbeiten, 1. Nachtrags-

vereinbarung  
  
 5.   Bebauungsplan "7. Änderung Gewerbe- und Industriegebiet an der B 2 - II" der 

Gemeinde Asbach-Bäumenheim; Beteiligung der Stadt Donauwörth als Träge-
rin öffentlicher Belange  

  
 6.   Nachträglich Eingegangenes  
  



Nichtöffentliche Sitzung 
 
Hinweise für Besucher der öffentlichen Sitzung: 
Das Tragen einer FFP2-Maske auf freiwilliger Basis wird empfohlen. 
 
 
Tagesordnung des Stadtrates am 28.04.2022, um 17.00 Uhr im Saal 
des Tanzhauses  
  
Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 1.   Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 31.03.2022  
  
 2.   Bekanntgaben  
  
 2.1.   Stadtwald Donauwörth; Vorstellung des zukünftigen Leitbilds für die Waldbe-

wirtschaftung  
  
 3.   Bebauungsplan "6. Änderung Wohnpark Donauwörth, BA 2"; Abwägungs- und 

Satzungsbeschluss  
  
 4.   Festlegung von Richtlinien und Kriterien für die Vergabe von städtischen Bau-

grundstücken; 
Beschlussfassung;  

  
 5.   Änderung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-

fassungsrechts; Nachbesetzung von Ausschussposten  
  
 6.   Nachträglich Eingegangenes  

 
  
Nichtöffentliche Sitzung 
 
Hinweise für Besucher der öffentlichen Sitzung: 
Das Tragen einer FFP2-Maske auf freiwilliger Basis wird empfohlen. 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Berg e. V. 
 
Am Samstag, den 07. Mai 2022 um 19:30 Uhr findet im Feuerwehrhaus in Berg die 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Berg statt. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Bericht des 1. Vorstandes u. Kommandanten 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht des Kassenprüfer 
5. Entlastung der Vorstandschaft 



6. Ehrungen 
7. Wünsche, Anträge und sonstiges  

 
Es gelten die aktuell gültigen Coronaregeln. 
 
gez. Michael Foag 
Vorstand/Kommandant  
 
 
Termine für die Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförde-
rungsrichtlinien der Stadt Donauwörth 
 
Die Verwaltung weist auf folgende Termine im Zusammenhang mit der Antragstel-
lung für Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien hin: 
 
1. Mai 2022 – Zuschuss für geleistete Übungsleiterstunden 
 
Die Stadt Donauwörth bewilligt Vereinen für ihre Übungsleiter mit gültiger Lizenz ei-
nen Zuschuss, der sich an den gehaltenen Übungsleiterstunden orientiert. Der Zu-
schuss beträgt derzeit je geleistete Übungsleiterstunde 0,90 €. 
Die Zuschussanträge sind für ein abgelaufenes Kalenderjahr bis 1. Mai des folgen-
den Jahres zusammen mit einem entsprechenden Stundennachweis einzureichen. 
Die entsprechenden Anträge finden Sie auf der Homepage der Stadt Donauwörth. 
 
31. Oktober 2022 – Zuschüsse für Bauleistungen im Folgejahr 
 
Die Stadt Donauwörth gewährt den Sportvereinen finanzielle oder sachliche 
Zuschüsse zu den Bauleistungen i.S. des § 1 Abs. 1 VOB Teil A. Zuschussfähig 
sind auch angemessene Eigenleistungen der Vereine. 
Aufwendungen für Errichtung, Erneuerung und Erweiterung von Kegelbahnen, 
Gaststätten und deren Einrichtung sind nicht zuschussfähig. 
Die Zuschussanträge müssen jeweils bis 31. Oktober des Vorjahres, für das 
die Mittel beantragt werden, eingereicht sein. 
Die weiteren Regelungen bezüglich der Zuschüsse für Bauleistungen sind in den 
Sportförderungsrichtlinien geregelt. 
 
1. Dezember 2022 – Zuschuss für Vereinsjubiläen im Folgejahr 
 
Den Sportvereinen wird bei Vereinsjubiläen, die durch 25 teilbar sind, auf Antrag ei-
nen Jubiläumsgabe in Höhe von 5,00 € je Jahr gewährt. Der Höchstbetrag der Zu-
wendungen ist auf 1.000,00 € begrenzt. 
Die Anträge sind bis zum 1. Dezember vor dem Jubiläumsjahr mit den entsprechen-
den Unterlagen einzureichen. 
 
Allgemeine Voraussetzungen für die Antragstellung entsprechend der Sportförde-
rungsrichtlinien sind: 
 
Als förderungswürdig werden Sportvereine anerkannt, die nach dem Stichtag 
(1. Januar) des Antragsjahres 
 a) einer  dem Deutschen Sportbund angeschlossenen Organisation angehören, 

b) im Vereinsregister mit dem Sitz Donauwörth eingetragen sind, 



c) mindestens 50 Mitglieder nach der Meldung der Dachorganisation nachweisen kön-
nen und 

 d) einen jährlichen Mitgliedsbeitrag 
  je Mitglied bis einschl. 13 Jahre (Schüler) 12,00 € 
  je Mitglied bis einschl. 17 Jahre (Jugendlicher) 25,00 € 
   je Mitglied ab 18 Jahre (Erwachse-

ner) 50,00 €  erheben. 
 
Wichtiger Hinweis aus den Richtlinien: 
Anträge, die nach dem jeweils genannten Termin eingehen, werden von der 
Verwaltung nicht bearbeitet und den städtischen Gremien nicht vorgelegt.  
 
Die kompletten Sportförderungsrichtlinien finden Sie auf der Homepage der Stadt 
Donauwörth unter: https://www.donauwoerth.de/rathaus/stadtrecht/ 
 
 
Kontakt ins Rathaus: Bürgertelefon und Feedback-Mailadresse 
 
Als Weg für Austausch und Kontakt mit der Stadtverwaltung hat sich das Bürgertele-
fon seit langem bewährt: Unter der Nummer 0906 789-789 kann rund um die Uhr 
eine Nachricht hinterlassen werden. Als Ergänzung gibt es jetzt auch die Mailadresse 
feedback@donauwoerth.de. Ob Bürgertelefon oder Feedback-Postfach: Wir nehmen 
Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf, eine Antwort bekommen Sie so schnell 
wie möglich. Bitte beachten Sie: Anonyme Anrufe am Bürgertelefon können nicht 
bearbeitet werden. 
 
 
Stadt Donauwörth 
i. V. Josef Reichensberger 
Bürgermeister 
 


